
der. Das nbehagen weiter n der - auf dem Herzen brennt, mpfohlen
gegenwärtigen Situation der Kirche, sOweilt werden.
s1ie sich re!  en Kategorien auswelst, Linz Funo Primetshoferfindet M be det, der Weit-
hin das noch beherr- KÜNZLE AH-schenden von Jahre 5 e5 unterlas- JOSEF, Was kann die Synode? ]habe, seine Rechtsnormen „theologisch theologischer Bericht (75) Walter, Olten 1972,befragen oder begründ:  47 12) art. sfr O0,—.
Von esem „verfehlten Ansatz” her, dem-
olge der alte Gedanke der er Gemeint ist  - die auf der W  1ener Synode und
Communio, der Koinonia im esatztien Recht der deutschen Gesamtsynode aufbauende

weizer-5Synode 72} versucht wird e1inedes gut wie ke:  1n gung eologie der Diözesan-Synoden überhaupt,ge. habe, dazı ommen, p über die das Vatikanum I1 1U weniges unddas derzeitige kanonische Rech der gesetz- das allgemein aussagt, Ze B. über das ZielNiederschlag spätabsolutistischen der ynode 1m 5 des BischofsdekretesDenkens geworden G@l. Den Autoren geht 65 nicht cehr all-
versucht, VOIO biblischen Bundesgedanken gemeine Überlegungen, sondern Aus-

end, eine von der Ekklesiologie des künfte, die dem geholt und
her gepräaägte Verankerung des Kir Synode 72 (und damit auch andere Dyn-rechts und kommt il .d, en gemacht werden sollen. FS

der Feststellung, das Recht als eine ate-
gorie der Wir'  21 Abbildhaftigkeit geht un Antworten auf die rage Was
der rche gehöre und S durch den (und eiıne Synode wirklich?
Gebrauch offensichtlicher echtsbegriffe be- we usmafß ist daher Z. B. ‚wirklich’

den Laien Mitverantwortung und ent-
jaht werde. Ein totaler Verzicht auf recht-
liche Strukturen der rche und auf Ver-

cheidung garantıiert oder wird hier letzt-
lich NUTr eine scheindemokratische Schau ab-

indliche, der Gerechtigkeit wie dem eist BeZUBECN, angesichts des Bischofs, der sich
des entsprechende ormen würde dar- Ila einsamer Ööhe“” 18) gegenüber dem
unl 1m Gegensatz Sprache der Schrift Volk (d.s die Priester und Laien) befindet
und zu ihrem ursprünglichen Verständnis und von dem letztlich doch alles aAbhän
'ete (21 Von diesem Ausgangspunkt Rahner und Küng, araul befragt, halten
her Vf eine edia vıa einzuschlagen, B  „ein Mitentscheidungsrecht YNer Gläubigendie übertriebene Pos:  itionen nach der inen juristisch und dogmatisch möglich” (67)oder anderen Richtung zurechtrückt Der Die Verfasser fragen weiter: 211 plurali-grundsätzlichen ehnung der Legitimität stisches Christentum möglich? der besser
von Rechtsnormen Bereich der rche ge:  a Wieder möglich, denn der „Pluralis-wird ebenso geboten wie dem Über-

0M SA nicht hinreichend einsich- gehört VOIn Anfang U1 Erschei-
bzw. unzureichend eis des nungsbi. der Kirch:  ‚s (49); womit  a: auch

orjientierter Bestimmungen. In diesem Zu- echon die Antwort gvegeben 1st.

sammenhang werden auch die Schritte des nen großen Kaum nehmen die Überlegun-
nachkonziliaren Gesetzgebers kritisch ınter BEIN über die ‚Ortskirche‘ ein. Wie selb-

ständig kann (und darf) heute eine Ortskir-
die Lupe gEeENOHMUNECN., che sein? Ist etwa eine „föderalistisch-de-
Den von vorgebrachten en Ein- mokratische” Struktur der rche mögli
wendungen den l1enor dieser Gesetz- ohne daß die Gesamtheit der rche kurz
gebung könnte 1an noch ergänzend hinzu- kommt? Es wird die war (an die
fügen, daß die dem CIC bei en Mängeln Synode 72) ausgesprochen, daß „die Schwei-
doch noch einigermaßen Recht nachgesagte LO Kirche, beheimatet der ‚altesten Demo-
gesetzestechnische Präzision dem n kratie der Welt”, der esamtkirche „durch
versalen wıe partikularen) Kirchenrecht in Reflexionen über ein zeitgemäßes demokra-
1Nner  &‘ eise mangelt, die man schon als Ka- tisches‘ rchenmodell” einen spezifischen
tastrophe bezeichnen muß Offensichtlich sind hens: eisten könnte (31
die derzeitigen kirchlichen Gesetzgeber 5 Es wäre interessant, nach der
der Kritik Kirchenrecht nachhaltig Synode erneu:; die rage stellen: Was
eein!  t, daflß c1e glauben, Welt seli konnte  .a (und ynode 72 Hun
schon wieder he:  1  1, wWenn uristische Pra

der Formulierung durch das ersetzt WIF.
Wab) inmal oshaft „kerygmatis Ly- NELL-BR!  G, SWALD VON, Wie
T'l  s  kll gen. wurde Die bereits mehrfach sozijal ıst die Kirche? Leistung und Versagen
umgearbeiteten Entwürfe der „Lex tunda- der katholischen Soziallehre. der
mentalis Fcclesiae” mit ihrer Jangatmigen, Kath. emue Bayern) Patmos,
schwülstigen Ausdrucksweise sind in dieser Düsseldorf 1972. Paperback. A  S  < 14.—.
Richtung ein Paradebeispiel. Der große alte Mann auf dem Gebiet der
Neumanns Büchlein re Nachdenken kath. Soziallehre zieht esem Buch, das
ı | kann allen, denen Sorge n die verschiedene Veröffentlichungen 15 den
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der. Das Unbehagen weiter Kreise an der 
gegenwärtigen Situation der Kirche, soweit 
sie sich in rechtlichen Kategorien ausweist, 
findet er u.a. darin begriindet, daß der weit­
hin das kirchliche Rechtsleben noch beherr­
schenden ac vom Jahre 1918 es unterlas­
sen habe, seine Rechtsnormen „theologisch 
zu befragen oder gar zu begriinden" (12). 
Von diesem „verfehlten Ansatz'' her, dem­
zufolge der alte Gedanke der brüderlichen 
Communio, der Koinonia im gesatzten Recht 
des OC so gut wie keine Briidcsichtigung 
gefunden habe, sei es dazu gekommen, daß 
das derzeitige kanonische Recht der gesetz­
liche Niederschlag eines spätabsolutistischen 
Denkens geworden sei. 
N. versucht, vom biblischen Bundesgedanken 
ausgehend, eine von der Ekklesiologie des 
NT her geprägte Verankerung des Kirchen­
rechts zu liefern und kommt dabei u.a. zu 
der Feststellung, daß das Recht als eine Kate­
gorie der Wirklichkeit zur Abbildhaftigkeit 
der Kirche gehöre und vom NT durch den 
Gebrauch offensichtlicher Rechtsbegriffe be­
jaht werde. Ein totaler Verzicht auf recht­
liche Strukturen in der Kirche und auf ver­
bindliche, der Gerechtigkeit wie dem Geist 
des NT entsprechende Normen würde dar­
um im Gegensatz zur Sprache der HI. Schrift 
und zu ihrem ursprünglichen Verständnis 
treten {21 f). Von diesem Ausgangspunkt 
her mag Vf. eine media via einzuschlagen, 
die übertriebene Positionen nach der einen 
oder anderen Richtung zurechtrückt: Der 
grundsätzlichen Ablehnung der Legitimität 
von Rechtsnormen im Bereich der Kirche 
wird ebenso Einhalt geboten wie dem Ober­
wuchern sachlich nicht hinreichend einsich­
tiger bzw. unzureichend am Geist des NT 
orientierter Bestimmungen. In diesem Zu­
sammenhang werden auch die Schritte des 
nachkonziliaren Gesetzgebers kritisch unter 
die Lupe genommen. 
Den von N. vorgebrachten inhaltlichen Ein­
wendungen gegen den Tenor dieser Gesetz­
gebung könnte man noch ergänzend hinzu­
fügen, daß die dem CIC bei allen Mängeln 
doch noch einigermaßen zu Recht nachgesagte 
gesetzestechnische Präzision dem neuen (uni­
versalen wie partikularen) Kirchenrecht in 
einer Weise mangelt, die man schon als Ka­
tastrophe bezeichnen muß. Offensichtlich sind 
die derzeitigen kirchlichen Gesetzgeber von 
der Kritik am Kirchenrecht so nachhaltig 
beeindruckt, daß sie glauben, die Welt sei 
schon wieder heil, wenn juristische Prägnanz 
in der Formulierung durch das ersetzt wird, 
was einmal leicht boshaft „kerygmatische Ly­
rik" genannt wurde. Die bereits mehrfach 
umgearbeiteten Entwürfe der „Lex funda­
mentalis Ecclesiae" mit ihrer langatmigen, 
schwülstigen Ausdrucksweise sind in dieser 
Richtung ein Paradebeispiel. 
Neumanns Büchlein regt zum Nachdenken 
an. Es kann allen, denen die Sorge um die 
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Kirche auf dem Herzen brennt, empfohlen 
werden. 
Linz Bruno Prlmetshofer 

KONZLE WALTER/MEILI JOSEF/GÄH­
WILLER JOSEF, Was kann die Synode? Ein 
theologischer Bericht (75) Walter, Olten 1972. 
Kart. sfr 6.-. 
Gemeint ist die auf der Wiener Synode und 
der deutschen Gesamtsynode aufbauende 
Schweizer-Synode 72; versucht wird eine 
Theologie der Diözesan-Synoden überhaupt, 
über die das Vatikanum II nur weniges und 
das allgemein aussagt, z. B. über das Ziel 
der Synode im Art. 36 des Bischofsdekretes. 
Den Autoren geht es nicht so sehr um all­
gemeine Oberlegungen, sondern um Aus­
künfte, die aus dem NT geholt und für die 
Synode 72 (und damit auch für andere Syn­
oden) &uchtbar gemacht werden sollen. Es 
geht um Antworten auf die Frage: Was 
kann (und darf) eine Synode wirklich? - In 
welchem Ausmaß ist daher z. B. ,wirklich' 
den Laien Mitverantwortung und Mitent­
scheidung garantiert - oder wird hier letzt­
lich nur eine scheindemokratische Schau ab­
gezogen, angesichts des Bischofs, der sich 
„auf einsamer Höhe" (18) gegenüber dem 
Volk (d.s. die Priester und Laien) befindet 
und von dem letztlich doch alles abhängt. 
Rahner und Küng, daraufhin befragt, halten 
„ein Mitentscheidungsrecht aller Gläubigen 
für juristisch und dogmatisch möglich" {67). 
Die Verfasser fragen weiter: Ist ein plurali­
stisches Christentum möglich? Oder besser 
gefragt: Wieder möglich, denn der „Pluralis­
mus gehört vom Anfang an zum Erschei­
nungsbild der Kirche" (49); womit auch 
schon die Antwort gegeben ist. 
Einen großen Raum nehmen die Oberlegun­
gen über die ,Ortskirche' ein. - Wie selb­
ständig kann (und darf) heute eine Ortskir­
che sein 7 Ist etwa eine „föderalistisch-de­
mokratische" Struktur der Kirche möglich -
ohne daß die Gesamtheit der Kirche zu kurz 
kommt? - Es wird die Erwartung (an die 
Synode 72) ausgesprochen, daß „die Schwei­
zer Kirche, beheimatet in der ,ältesten Demo­
kratie der Welt", der Gesamtkirche „durch 
Reßexionen über ein zeitgemäßes ,demokra­
tisches' Kirchenmodell" einen spezifischen 
Dienst leisten könnte {31 f}. 
Es wäre interessant, nach Abschluß der 
Synode erneut die Frage zu stellen: Was 
konnte (und durfte) die Synode 72 nun 
wirklich? 

NELL-BREUNING, OSWALD VON, Wie 
sozial ist die Kirche? Leistung und Versagen 
der katholischen Soziallehre. (Schriften der 
Kath. Akademie in Bayern) (156). Patmos, 
Düsseldorf 1972. Paperback. DM 14.-. 
Der große alte Mann auf dem Gebiet der 
kath. Soziallehre zieht in diesem Buch, das 
verschiedene Veröffentlichungen aus den Jah-



n 1968—1972 sSsowie !I:‘lt*l estvortrag an- enserforschung larüber angestelltJäßlich der Verleihung Romano-Guar @s der Soziallehre ihres
Preises S 21. S 4772 —_  S der Aka- überzeugenden ahrheitsgehal! aub-

in ayern umfaßt, der h. würdigkeit fohle? VtE sieht entscheil
und atch S eigenen Lebens- Schwäche der Diskrepanz 7zwischen der S0

werkes. In all  ® Aufsätzen er der Tage allehre und der Ozial-Praxis den
nach Wie cozial erweist sich Kirche zelnen Katholiken, bei der Kirche und den
ihrer Lehre? S  S schneidet immer Wie- kirchlichen Institutionen (vgl 34, f, 96).
der diskutierte, konfliktgeladene, grundsätz- Erforschung des e Gewissens
liche erlegungen e über len („Wie cozial i Kir e  p in Lehre und
„Wahrheitsanspruch der Soziallehre‘” Praxis”), erbunden mit Forderungen si|  Q

über andlungen und S  st, könne einen Aufstieg der kath.
ihre (sogenannte) ]  fi  &. (55—70) NDe|  ' einleiten, na: in den Jah-

diesen Auftfsätzen sind Fn_ cpit R  un O  44l viel von ihrem
Themen WIie und Zuständigkeit eichtum „neute gemeinsame Überzeugung
der Kirche in gesellschaftlichen Fragen; Ar- der anzen, mindestens der freiheit-
beit, Eigentum und Mi:  es!  ung; Kapita- lichen 96) geworden ist; dies muß
lismus und Sozialismus, einige ZU aber auch bleibender Verdienst der
ln Goziallehre verbucht werden.

Hervorzuheben ist noch, auch esemDre: ufs. (99—136) kreisen um Ö0- „Rechenschaftsberich: Personen- undzialenzyklika „Quadragesimo anno  ‚44 (1931),
deren Entstehung Nell-Breuning reiches) Sachverzeichnis

wohl de;  beimaßgeblich und unmittelbar Wiederholungen, oft wortgleich, sin!
einem Ban F RTr Autsätze und Vorträge QAUSErst jetzt der eheimhaltungspflicht ent-

unden, ist der einzige noch lebende Kron- mehreren Jahren und zu sich er

Plii'[ für eses StHick l\  ch eschichte. den Themen sammelt, nicht zu vermeiden.
ert: der eser eine BaNZt Kei P von 1  211 Linz 'alter Suk
sozialgeschichtlich hochinteressanten Details,
spürt aber auch noch die Belastungen,
6i  B Nell-Breuning den pha- PASTORÄAÄA  EOLOG
len (Qyverständnissen rund um das in Qua-
dragesimo entworfene gesellschaftliche KLOSTERMANN RDINAND, Priester
Ordnungsbi. einer klassenfreie: gen- morgen Tyrolia, Innsbruck 1970
ber der Marxschen klassenlosen Gesell- fül 460.—, DM — gfr 79 ,75,
schaft ergeben haben. Im Deutschen wurde
noch 7115 Für glücklicherweise der D profunde und umfangreiche Werk über
Ausdruck „Berufsständische rdnung“” Entwicklung der geis Berufe, die
w  > Dieses Ordnungsbil wurde mifver- nNeueTfen eologischen Erkenn:  sse über
standen im ständestaatlichen S5inn (z. B. esterberuf und -berufung und vorab
Öösterr. „Quadragesimo-anno-Staat” notwendigen Konsequenzen einem

1934) oder im zentralverwaltungswirtschaft- ‚neuen“” Priesterbild für lie yeit- und aufga-
lichen Dinn, cstati darunter das „Ordnungs- bengerechte eologische, vorab pastorale,

menschliche wie geis Ausbildung derprinzip der Gliederung nach Gruppen, die zZu kommenden Priester ist der Zwischenzeitspezifischen Beiträgen E emeinwo| ko- längst Allgemeinbesitz und in seinen Forde-operieren” Zu verstehen. rungen wenigstens anfanghaft Wirklichkeit
Im Mittelpunkt des es Sfe| der Fest- geworden. Insofern kann die edauerlicher-
vortrag „Die kath Soziallehre Aufstieg, weise verspätete P2Z, heute wenigstens auf
Niedergang und bleibender Verdienst: Strecken Z| „Erfolgsbericht“ werden.
Rückblick auf ihre Leistungen und Ver- Gerade die eine Fülle Fakten, empiri-
5Sagen B-  en rzehnten“ In einem schen und systematischen Erkenntnissen ZU-
weiten Bogen schildert VE den Weg der G0- sammenfassende ausführliche Information
ziallehre der kath. Kirche und ennt scho- wıes sich als entscheidende Hilfe mannig-
nungslos Aktiv- und Passivposten: Vom fache Überlegungen im gesamten kirchlichen
zialrundschreiben RKerum (1891), Bereich, den verschiedenen Gruppen von
mit der auf dem Scheitelpunkt der Macht Verantwortlichen, hier angesprochen, I -
des individualistischen Liberalismus die ‚untert, -  . selten SOgar eindringli g-
Kirche „ein tür allemal OM Bereich des werden mußten und sollten. ] be-

itz ergriffen“ hat (75), über den qUueMETL, bloßer „Darsteller” 1 VE nıe Be-
‚Welterfo: von „Mater et magistra” (1961), WwWesen, wollte nı]e Sein  S,  1 S der Prie-
mıiıt der Ansi T Nell-Breunings und sterfrage, die ja ein entscheidender eil der
U  rotz aller höchst itiven Aspekte ein 1NNEeTr  Leir - Diskussion und Krise au5-
Wisser Abstieg eingeleitet wurde, bis macht, „die Antworten er spärlicher
gsten Dokument kath. Oziallehre „Die erscheinen als Fragen (Vorwort), iegt
Gerechtigkeit iın der Welilt“ Allgemeine in der Natımr der Sache wie 1  In den inner-
Bischofssynode 1971), in lem ine Gewis- und außerkirchlichen Veränderungen, CO den
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ren 1968-1972 sowie seinen Festvortrag an­
läBlich der Verleihung des Romano-Guardini­
Preises am 21. März 1972 in der Kath. Aka­
demie in Bayern umfaßt, Bilanz der kath. 
Soziallehre und auch seines eigenen Lebens­
werkes. In allen Aufsätzen geht er der Frage 
nach: Wie sozial erweist sich die Kirche in 
ihrer Lehre 7 Dabei sdmeidet er immer wie­
der diskutierte, konßiktgeladene, grundsätz­
liche Oberlegungen an, wie die über den 
,,Wahrheitsanspruch der kath. Soziallehre" 
(13-34), über ihre Wandlungen {35-54) und 
ihre (sogenannte) Krise (55-70). Inbegrif­
fen in diesen Aufsätzen sind dabei heiße 
Themen wie: Naturrecht und Zuständigkeit 
der Kirdte in gesellschaftlichen Fragen; Ar­
beit, Eigentum und Mitbestimmung; Kapita­
lismus und Sozialismus, um nur einige zu 
nennen. 
Drei Aufsätze (99-136) kreisen um die So­
zialenzyklika „Quadragesima anno" (1931), 
an deren Entstehung Nell-Breuning selbst 
maßgeblich und unmittelbar beteiligt war. 
Erst jetzt von der Geheimhaltungspfticht ent­
bunden, ist er der einzige noch lebende Kron­
zeuge für dieses Stück Kirchengeschichte. So 
erfährt der Leser eine ganze Reihe von neuen 
sozialgeschichtlich hochinteressanten Details, 
spürt aber auch nodt die Belastungen, die 
sidt für Nell-Breuning aus den katastropha­
len Mißverständnissen rund um das in Qua­
dragesima anno entworfene gesellsc:haftlic:he 
Ordnungsbild einer klassenfreien - gegen­
über der Marxschen klassenlosen - Gesell­
sc:haft ergeben haben. Im Deutsc:hen wurde 
noch zusätzlich dafür unglücklicherweise der 
Ausdruck „Berufsständische Ordnung'' ge­
wählt. Dieses Ordnungsbild wurde mißver­
standen im ständestaatlichen Sinn (z. B. 
österr. ,,Quadragesima-anno-Staat" von 
1934) oder im zentralverwaltungswirtschaft­
lichen Sinn, statt darunter das „Ordnungs­
prinzip der Gliederung nach Gruppen, die zu 
spezifischen Beiträgen zum Gemeinwohl ko­
operieren" {111) zu verstehen. 
Im Mittelpunkt des Buches steht der Fest­
vortrag „Die kath. Soziallehre - Aufstieg, 
Niedergang und bleibender Verdienst: ein 
Rückblick auf ihre Leistungen und ihr Ver­
sagen in acht Jahrzehnten" (71-96). In einem 
weiten Bogen schildert Vf. den Weg der So­
ziallehre der kath. Kirche und nennt scho­
nungslos ihre Aktiv- und Passivposten: Vom 
Sozialrundschreiben Rerum novarum (1891), 
mit der - auf dem Scheitelpunkt der Macht 
des individualistischen Liberalismus - die 
Kirc:he „ein für allemal vom Bereich des 
Sozialen Besitz ergriffen" hat (75), über den 
,Welterfolg' von „Mater et magistra" (1961), 
mit der nach Ansicht Nell-Breunings und 
trotz aller höchst positiven Aspekte ein ge­
wisser Abstieg eingeleitet wurde, bis zum 
jüngsten Dokument kath. Soziallehre „Die 
Gerechtigkeit in der Welt" (2. Allgemeine 
Bischofssynode 1971), in dem eine Gewis-
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senserforsdmng darilber angestellt wird, 
warum es der kath. Soziallehre trotz ihres 
überzeugenden Wahrheitsgehaltes an Glaub­
würdigkeit fehle 7 Vf. sieht die entscheidende 
Sc:hwäche in der Diskrepanz zwischen der So­
ziallehre und der Sozial-Praxis bei den ein­
zelnen Katholiken, bei der Kirche und den 
kirc:hlichen Institutionen (vgl. 34, 69 f, 96). 
Die Erforschung des eigenen Gewissens 
(,, Wie sozial ist die Kirdte in Lehre und 
Praxis"), verbunden mit Forderungen an sim. 
selbst, könne einen neuen Aufstieg der kath. 
Soziallehre einleiten, nachdem in den 80 J ah­
ren seit Rerum novarum viel von ihrem 
Reichtum ,,heute gemeinsame Oberzeugung 
der ganzen, mindestens der ganzen freiheit­
lichen Welt'' (96) geworden ,ist; dies muß 
aber auch als bleibender Verdienst der kath. 
Soziallehre verbucht werden. 
Hervorzuheben ist noch, daß auch diesem 
„Rechenschaftsbericht'' ein Personen- und 
(reiches) Sachverzeidmis angefügt wurde; 
Wiederholungen, oft wortgleich, sind wohl bei 
einem Band, der Aufsätze und Vorträge aus 
mehreren Jahren und zu sldt llbersdmelden­
den Themen sammelt, nidtt zu vermeiden. 
Linz Walter Suk 

PASTORALTHEOLOGIE 

KLOSTERMANN FERDINAND, Priester 
für morgen (608). Tyrolia, Innsbruck 1970. 
Ln. S 460.-, DM 68.-, sfr 79.75. 
Das profunde und umfangreiche Werk über 
die Entwicklung der geistlic:hen Berufe, die 
neueren theologischen Erkenntnisse über 
Priesterberuf und -berufung und vorab die 
notwendigen Konsequenzen aus einem 
,,neuen" Priesterbild für die zeit- und aufga­
bengerechte theologische, vorab pastorale, 
mensc:hlic:he wie geistliche Ausbildung der 
kommenden Priester ist in der Zwischenzeit 
längst Allgemeinbesitz und in seinen Forde­
rungen wenigstens anfanghaft Wirklichkeit 
geworden. Insofern kann die bedauerlicher­
weise verspätete Rez. heute wenigstens auf 
Strecken hin zum „Erfolgsbericht" werden. 
Gerade die eine Fülle von Fakten, empiri­
sdten und systematischen Erkenntnissen zu­
sammenfassende ausführli<h.e Information er­
wies sic:h als entscheidende Hilfe für mannig­
fache Oberlegungen im gesamten kirchlichen 
Bereich, bei den verschiedenen Gruppen von 
Verantwortlichen, die hier angesprochen, er­
muntert, nic:ht selten sogar eindringli<h. ge­
mahnt werden mußten und sollten. Ein be­
quemer, bloßer „Darsteller" ist Vf. nie ge­
wesen, wollte er nie sein l Daß in der Prie­
sterfrage, die ja ein entscheidender Teil der 
innerkirchlichen Diskussion und Krise aus­
macht, ,,die Antworten mitunter spärlicher 
ersc:heinen als die Fragen" (Vorwort), liegt 
in der Natur der Sac:he wie in den inner­
und außerkirc:hlichen Veränderungen, die den 
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